
«Die göttliche Ordnung» -
Frauenrechte als Nagelprobe
Die öffentliche Wahrnehmung sieht die Frauenrechte durch den Islam be-

droht. Doch auch im Namen christlicher Religion wird gegen Fmuenrechte

mobilgemacht. An Tagungen der NGO-Koordination »post Beijing Schweiz
20)7" und der «IG Feministische Theologinnen» gab es Auslegeordnungen.
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«R eligion und Kultur dürfen nicht dazu
dienen, Frauen zu dislaiminieren,

vom Genuss ihrer Rechte auszuschliessen

oder Verletzungen zu rechtfertigen.» Das
schreibt die Eidgenössische Kommission
für Frauenfragen EKF in ihrem Positions-
papier «Gleichstellung der Geschlechter
und kulturelle/religiöse Praktiken» vom
Juni 2010. Wo stehen wir damit heute?

Einschränkendes Schöpfungs-
Verständnis

Die öffentliche und politisch verein-
nahmte Debatte erweckt den Eindinck,

als seien die Menschenrechte, insbe-

sondere die Frauenrechte, allein wegen
«dem Islam» in Gefahr. Dabei wird aus-

geblendet, wo im Namen christlicher Re-

ligion dagegen mobilgemacht wird. Aus
diesem Grund he it sich die Jahrestagung
der NGO-Koordination «post Bcijing
Schweiz 2017» unter dem Titel «Verwei-

gerung von Frauenrechten aufgrund so
genannt christlicher Werte»? mit diesem
Thema befasst.

Die feministische Theologin Doris Strahm
verwies auf die Demonstrationen in

I-'rankrcich gegen die glelchgeschlechtli-
ehe Ehe oder die Bestrebungen in Polen,
ein bereits sehr resü'iktives Abtreibungs-
gesetz weiter zu verschärfen. Die Verfol-

giing von homosexuellen Menschen oder
die unlängst erfolgte Einführung eines
milderen Strafnias.ses für häusliche Ge-

Weilt in Russland sind weitere Beispiele.
Legitimiert wird solches mit der bibli-

sehen Schöpfungsordnung. Im Kern geht
es dämm, «das traditionelle Modell von

Ehe und Familie und die Komplementari-
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tat der Geschlechter als gottgewollte Ord-
nung und <natürliches> Fundament der
Gesellschaft zu verteidigen».

Wie Doris Strahm an dieser Tagiing wei-
ter ausführte, basiert ein solches Schöp-
fungs Verständnis auf einer bestimmten
Auslegungstradition, die sich biblisch
aber gar nicht halten lässt. Dennoch
war diese Sichtweite lange Zeit vor-
herrschend und wird auch heute noch

von verschiedenen Kreisen vertreten.

Menschen- und Frauenrechte werden

folglich überall da in Frage gestellt, wo
die traditionelle Geschlechterordnung
durchgesetzt werden soll oder die uni-
verseile Geltung der Menschenrechte
als westliches Gedankengut bestritten
wird. Letzteres findet sich nicht nur in

islamisch geprägten [.ändern, sondern
beispielsweise auch bei der russisch-or-
thodoxen Kirche oder bei US-amerikani-

sehen Evangelikalen.

Recht und Geschlecht
Das Bekenntnis zu den Menschenrech-

ten ist motiviert aus der Hinsicht, das^;

die Würde der Menschen nachhaltig und
wirkungsvoll zu schützen sei. Das Kon-

zepl der Menschenrechte basiert dabei

auf der Vorstellung, dass diese unter-
schiedslos jedem Menschen zustehen

und als subjektive Rechte zu respektie-
ren sind. Wie die Geschichte lehn, profi-
tierten davon zunächst wcisse heterose-

xuelle Männer. Denn für die Einhaltung
der Menschenrechte sind die einzelnen

Nationalstaaten zuständig, deren Rechts-
Ordnung die bei ihnen geltende Ge-
schlechterordnung widerspiegelt.

Auf diesem Hintergrund wurden die
Menschenrechte fortlaufend aufverletz-

liche Gruppen hin konkretisiert, so aucii
auf Frauen und Kinder oder Wanderar-

beitende. Das ist wichtig und richtig,
aber zugleich problematisch, weil diese
Menschen dann hauptsächlich darüber
definiert und andere mit ähnlichen Er-

fahrungen von Verietzlichkeit davon
ausgeschlossen werden. Ein Aspekt, auf
den Ulrike Auga, Professorin ftir Gender,
Diversity und Kulturwissenschaft, in ih-
rem Vertrag an der Tagung «Menschen-
rechte auf dem Priifatand: Frauenrechte

zwischen Religion, Kultur und Politik»
Anfang März 2017 im RomeroHaus hin-
gewiesen hat. Sie betonte zudem, dass
die Rechte selbst noch keine Gleichheit

oder Gerechtigkeit herstellten.

Dennoch ist die Frauenrechtskonvenüon

von 1979 auch nach ihrer Einschätzung
ein Meilenstein in der Rechtsentwicldung,
da sie Substanz ielle Diskriminieningsver-
böte enthalte, die alle Lebensbereiche ab-

decke. 1993 identifizierte die Weltkonfe-

renz für Menschenrechte in Wien erstnials

sexuelle Gewalt an brauen als Menschen-

rechtsverletzung und verpflichtete die

Stadien zu Gender Mainstreaming (Sti'ate-

gic zur Förderung der Gleichstellung der
Geschlechter, Anm. der Red. ). Die als men-

schenrechtJiche Angelegenheit verstan-
dene Gleichstellung der Geschlechter, die

sich auch auf die reproduktiven Rechte
bezieht, ist fLindamentalistischen I<rei-

.sen ein Dom im Auge. So versuchten der
Vatikan und islamische Staaten dement-

sprechend Einfluss auf die 4. Weltfrauen-
konferenz 1995 in Beijing zu nehmen.

Bestrebungen, Frauenrechte im. Namen
einer «göttlichen Ordnung» zurückzu-
binden, sind bis heute an der Tagesord-
nung, insbesondere dort, wo Religionen
wieder gesellschaftlichen Einfluss gewin-
nen wollen.

Religion als Ressource
Sind also Menschen- und Frauenrechte

mit Religion unvereinbar? An der er-
wähnten Tagung im RomeroHaus waren
sich die Referenrinnen auf dem Podi-

um einig: Nicht die Religionen sind das
Problem, sondern die patriarchalen Aus-
legungstraditionen. Demgegenüber gilt
es, sichtbar zu machen, wo Religionen
eine Ressource für emanzipatörische
Strömungen sind. Beispielsweise für
die feministische Theologie, die der
Gleichheit der Menschen vor Gott und

der Gerechtigkeit verpflichtet ist, oder
für feministische Musliminnen, die mit

Nicht die Religionen
sind das Problem,

sondern die patriarchalen

Auslegungstraditionen.

Verweis auf den Koran die Gleichstellung
der Geschlechter vertreten. «Es braucht

also eine Frauenrechtspolitik, die nicht
einfach eine Anti-Religion- oder gar eine
Anti-Islam-Strategie ist, wie sie heute
oftmals von säkularen Feministinnen

vertreten wird. Es braucht vielmehr eine

Frauenrechtspolitik, die den Missbmuch
von Religion zur Durchsetzung patriar-
chaler Macht durch Fundamentalisten

aller Religionen anprangert und die sich

nicht spalten lasst, sondern die Hand-
lungsfähigkeit stärkt!», so Doris Strahm
im erwähnten Vorti-ag.

Flankierend dazu gilt es, die förderlichen
strukturellen Bedingungen zu schaffen.
Politologin Anne Jenichen kommt auf-
grund von Erkenntnissen aus bisheriger
Forschung zuni Schluss, «dass vor allem
die Förderung real pmktizierter Demo-
kratie, die den Schutz ziviler Rechte so-

wie der Kernrechte von Frauen (Bildung,
Arbeitsmarktpaitizipation, Gleichstellung
in der Ehe) einschliesst, ein erfolgverspre-
chender Weg zu sein scheint, die Men-
schenrechte der Frau auch in religiösen
Kontexten effektiv zu fördern». .

Die Theologin Beatrice Bowald ist Co-Leiterin
des Pfarramtes für Industrie und

Wirtschaft BS/BL sowie FAMA-Redaktorin.

Rund 10 ooo Frauen, Männer und Kinder marschierten am Women's March Mitte März 2017 in Zürich
gegen Diskriminierung und Sexismus.
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